
Aargau

«Wir haben
keine Drohnen
zur Überwachung»
Felicitas Siebert leitete die Abteilung Baubewilligungen beimKanton, jetzt geht
sie in Pension.Was sie zu einemkonkreten Beschwerdefall amHallwilersee,
zumAarauer Stadionprojekt und zumUnwetterbrief vom letzten Sommer sagt.

Mathias Küng

FrauSiebert, eswirdviel gebaut,
IhreAbteilung istmitArbeit einge-
deckt.KonntenSie 2021überhaupt
alleBaugesucheerledigen?
Felicitas Siebert: Es wurden insgesamt
2642 Baugesuche und 182 Anfragen,
insgesamt also 2824Dossiers erledigt.
Die Eingänge betrugen 3161 Dossiers,
es bliebalso einÜberhangvon337Ver-
fahren, die aus Ressourcengründen
nicht erledigt werden konnten.

Das ist abernicht alles?
DienacktenZahlenbildennicht ab,was
in der Abteilung sonst noch geleistet
wird:UnterstützungvonBauherrschaf-
ten, Beratungen von Gemeinden in
Vollzugsfragen, Teilnahme an Gesetz-
gebungsverfahren, Beantwortung von
parlamentarischen Vorstössen, Mit-
arbeit inArbeitsgruppenundKommis-
sionen, umnureinige zunennen.Nicht
zuletzt weise ich auf unser Digitalisie-
rungsprojekt hin: Die medienbruch-
freie Bearbeitung der Baugesuche auf
einer sicheren Plattform.

DieZahlderBaubeschwerden
nimmt stark zu.AuchwegenCoro-
na, davieleHomeofficemachten
undsichwomöglich stärkermit
Bauvorhabenvis-à-vis befassten?
Es ist richtig, dieBeschwerdennehmen
zu. 2018 gab es 58 Beschwerden, 2019
bereits 78, 2020 waren es 93, letztes
Jahrmit 77wieder etwasweniger.Wes-
halb im 2021 ein geringfügiger Rück-
gangerfolgte, kann ichnichtbeantwor-
ten.DadieseEntwicklung schon länger
anhält, kann Corona nur bedingt als
Sündenbock herhalten.

Was ist dennderHauptgrund?Dass
derPlatzknappwird,wir immer
enger aufeinanderwohnen?
Es lässt sich generell eine erhöhteTen-
denz feststellen, einen Entscheid der
Behörden nicht zu akzeptieren. Ver-
mehrt wird auch bereits im Einwen-
dungsverfahren (auf kommunalerEbe-
ne) einRechtsanwalt oder eineRechts-
anwältin beigezogen. Das birgt die
Gefahr, dass sich ein Verfahren ver-
selbstständigt, das heisst, die Parteien
sprechen nichtmehrmiteinander. Ge-
rade auf kommunaler Ebene wird da-
mit der Zweck einer Einwendungsver-
handlung verwässert.

Oft fühlen sichEinsprecher aber
auchvonderMaterieüberfordert
undkommenohneanwaltlichen
Beistandnichtweiter.
Man kann klar erkennen, dass juristi-
scher Beistand ein Verfahren versach-
lichen und «auf den Punkt» bringen
kann.EineRolle spielt sicher auch,dass
ein gewisser «Dichtestress» besteht
undsichNachbarn schneller voneinem
Bauvorhaben gestört fühlen. Nicht zu-
letzt ist danndarauf hinzuweisen, dass

wir viele AnzeigenDritter über bereits
errichtete Bauten erhalten, was dazu
führt, dass vonAmteswegen einnach-
träglichesBaugesuchsverfahreneinge-
leitet werdenmuss.

MitwelcherKonsequenz?
Solchemündenhäufig ineinBeschwer-
deverfahren. Und um hier gleich ein
Gerücht zu widerlegen:Wir hatten nie
Drohnen.

Wird Ihnendasunterstellt?
Manchmal ja. Ich will das klarstellen:
Wir haben keine Drohnen und es ist
auch nicht vorgesehen, solche zur
Überwachung der Bautätigkeit einzu-
setzen.

IhrZiel ist, dassdieGerichtemaxi-
mal einProzentderEntscheide
IhrerAbteilungändern.Das ist
sehr ehrgeizig.
Das ist realistisch, undwir erreichenes
auch. 2021 änderte das Gericht 0,3
Prozent unserer Entscheide, 2020wa-
ren es 0,4 Prozent. Aber aufgepasst,
«abgeändert» kann imEinzelfall auch
heissen, dass ein Entscheid der Abtei-
lung fürBaubewilligungen zuUnguns-
tenderBauherrschaft abgeändertwird.

Dasheisst?
Der Regierungsrat und das Verwal-
tungsgericht dürfen nur dann strenger
urteilen als wir in unserem Entscheid,
wenneinedritteBeschwerdepartei dies
verlangt. Das kann durchaus vorkom-
men, insbesondere,wennVerbändeals
Beschwerdeführer auftreten.

Das führt uns zurFrage,warumdie
Komplexität zunimmt.Weil die
Gesetzesdichte grösserwird?
Dies ist sicherlich ein entscheidender
Faktor.Dazukommtaberauch,dassdie
Ansprüche verschiedener Interessen-
gruppenandenselbenRaumzugenom-
menhaben.Damit verschärfen sichdie

möglichenKonflikte. Die unterschied-
lichenund teilweiseentgegengesetzten
Interessenmüssen gegeneinander ab-
gewogenwerden.

Inwiefern?
DieAbteilung fürBaubewilligungenhat
alle Interessen, auch die derRaumpla-
nung, derLandwirtschaft, derUmwelt
(z.B. Luft, Lärm, Licht), der Natur, der
Gewässer, des Waldes etc. gebührend
zu würdigen. Unsere Kernaufgabe ist,
diese verschiedenen Interessen zu ko-
ordinieren und in einem rechtsbestän-
digenEntscheidabzubilden.DasSpan-
nungsfeld zwischen dem öffentlichen
InteresseunddenPartikularinteressen
tritt offen zutage, und es gilt eine aus-
gewogene und gleichermassen rechts-
konforme Lösung zu finden.

InderRechtsabteilungdesKantons
gehen jährlich rund300Beschwer-
denoderEinwendungenein.Ein
DrittelwirdmitRückzug/Vergleich
erledigt. Steigt dieserAnteil?
Wir fällen unseren Entscheid auf der
Basisder vorhandenenUnterlagenund
der Gesetzesbestimmungen. Dabei
schöpfenwir unserenErmessensspiel-
raum aus. Den gesetzlichen Rahmen
können und wollen wir aber nicht ver-
lassen. Dies bedeutet, dass Vergleiche
in einem nachgelagerten Verfahren
nicht der Regelfall sind – wir sind kein
«Rabattmarkenverein».

UndwennetwasNeuesauftaucht?
Es kann immer wieder vorkommen,
dass imRahmeneinesVerfahrensneue
Sachverhalte auftauchen oder neue
Unterlagen ins Recht gelegt werden.
Diese werden selbstverständlich ge-
prüft, undwenn sichdaraus eine ande-
re Ausgangslage ergibt, kann dies zu
einerWiedererwägungodereinemVer-
gleich führen. Und ja –manchmalma-
chenwir auch Fehler.

Jeder zehnteEntscheidwirdvor
dasVerwaltungsgericht gezogen.
NimmtdieProzessfreudigkeit zu?

Dieswürde ich nicht generell bejahen,
wasnicht zuletzt damit zu tunhat, dass
unsere Entscheide vom Verwaltungs-
gericht fast ausnahmslosgeschütztwer-
den. Und wenn ein Verfahren bis vor
Bundesgericht weitergezogen wird,
besteht erhebliche Gefahr einer
reformatio in peius.

DasmüssenSie erklären.
Das heisst, der Entscheid der Vorins-
tanzen wird zu Ungunsten der Bau-
herrschaft verschärft. Da hat es in den

letzten Jahrenmehrere Fälle gegeben.
Zuletzt in Oftringen im Jahr 2020.

Werdenwir konkret. Eine vor
Bundesgericht hängigeBeschwer-
de betrifft einenFall ausTennwil
amHallwilersee.Damuss laut
Verwaltungsgericht eine
Gartenanlage imBereich des
Hallwilersee-Dekretsweitgehend
rückgebautwerden. Sollte das
Bundesgericht dies bestätigen,
hätte dies auchFolgen für andere

«Es lässt sich
generell eine
erhöhteTendenz
feststellen, einen
Entscheidder
Behördennicht
zuakzeptieren.»

Zur Person

Felicitas Siebert studierte Rechtswis-
senschaften undmachte das Anwalts-
examen in Basel. Ihr letzter Arbeitgeber
vor dem Wechsel zum Kanton Aargau
waren die SBB Immobilien. Sie war Be-
reichsleiterin Entwicklung und Planung
sowie Geschäftsleitungsmitglied. Seit
November 2002 arbeitete Siebert beim
Kanton zunächst als Sektionsleiterin
Koordinationsstelle Baugesuche (Sek-
tion integriert in die AbteilungRaument-
wicklung), dannAufbau einer eigenstän-
digen Abteilung und Abteilungsleitung
ab Januar 2006. 2017 Zusatzausbildung
als Mediatorin an der FHNW. (mku)
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Felicitas Siebert: «Es kann schon einmal vorkom-
men, dass man sich mit einer Unterschrift unter
einem Entscheid keine Freunde schafft.»

Bild: Valentin Hehli

Hausbesitzer imDekretsbereich?
Im Zusammenhang mit dem erwähn-
tenVerfahrenwurdenvonderBauherr-
schaft Vergleichsfälle herangezogen.
Diesen musste – wie bereits in ande-
rem Zusammenhang erwähnt – nach-
gegangen werden. Aktuell bestehen
keine Pendenzen.

Sie fandenalsoFälle,womanauch
reagierenmusste?Wieviele?
Eine Handvoll. Da mussten nachträg-
lich Baugesuche gestellt und teilweise

etwas rückgebaut werden. Diese Par-
teien waren zwar nicht sonderlich er-
freut, zeigtenaberVerständnis. Immer-
hinhaben sienuneinen rechtmässigen
Zustand.DasVerwaltungsgerichthat in
Bezug auf dieWürdigung von Garten-
gestaltungen in Schutzgebieten un-
erwartet klare Worte gefunden und
eine sehr stringente Beurteilung vor-
genommen. Sollte diese Beurteilung
vomBundesgericht bestätigt werden –
und damit rechne ich persönlich –,
könntedies für künftigeFälledurchaus
Folgen haben. Dies, indem eine stren-
gere Haltung vorgegeben wird. Rück-
wirkend führt dies aber bei bewilligten
Bauten und Anlagen nicht zu Anpas-
sungen.

BeimStadion-ProjektAarau sehen
diewenigstennochdurch.Müsste
mannichtdieEinsprachemöglich-
keiten straffen, damitman irgend-
wannzueinemBeschlusskommt?
Die Problematik ergibt sich daraus,
dass verschiedene Verfahren (Nut-
zungsplanung,Gestaltungsplanverfah-
renetc.) durchgeführtwerdenmüssen.
JedesdieserVerfahrenöffnetden jewei-
ligen Rechtsmittelweg.Wenn – wie im
konkretenFall –nochVolksabstimmun-
gen notwendig sind und Beschwerden
gegen diese ihrerseits bis zumbitteren
Endedurchgespieltwerden, kannman
leicht verzweifeln und auf Remedur
sinnen.

WaswürdenSie also tun?
Deswegen Beschwerdemöglichkeiten
einzuschränken,wärewohlder falsche
Ansatz.Dieswidersprächeunserende-
mokratischen Grundwerten. Es wäre
aber mit Sicherheit dienlich, wenn die
Behandlungszeiten gestrafft werden
könnten.

ImUnwettersommer2021 schrie-
benSie in einemerstenBrief andie
Gemeinden, ausserhalbderBau-
zonebedürfederErsatz vonmehr
als einigenDachziegelneiner
Baubewilligungmit kantonaler
Zustimmung.AuchAussenstehen-
dehattenMühe, dies zuverstehen.
Es ist völlig unbestritten, dass bei
einemakutenSchadenfall raschgehan-
deltwerdenmuss.Eswardaherniebe-
absichtigt, dass eineReparatur verhin-

dert werden soll. Wir hatten zugesi-
chert, dass alle Anfragen innerhalb
eines Tages einen Entscheid erhalten.

Unddasklappte?
Diese Vorgabe konntenwir einhalten.

WerdenSiemanchmalwegen Ihrer
Funktionpersönlichangefeindet?
Es kann schon einmal vorkommen,
dass man sich mit einer Unterschrift
unter einem Entscheid keine Freunde
schafft.Da fallen schonmalBemerkun-
genhart anderGrenze.Dasmussman
aushalten können. Ich versuche in sol-
chenFällen zuabstrahieren, indem ich
die Anfeindungen nicht auf mich be-
ziehe, sondern meiner Funktion zu-
schreibe.

Gibt es aus IhrerErfahrunggewisse
Baueinsprachen, die vonvornher-
ein chancenlos sind?
Mit einemAugenzwinkernkann ich sa-
gen, dass wir hoffen, dass unsere Ent-
scheide so wasserfest sind, dass jedes
Beschwerdeverfahren chancenlos ist.

UndohneAugenzwinkern?
Heikel sind alle Bauvorhaben, die De-
kretsgebiete betreffen, etwa ander Lä-
gern, am Rhein, amHallwilersee usw.
Aufder anderenSeitemussmansagen,
dass das Beschwerderecht ein unver-
zichtbarer Teil einer rechtsstaatlichen
Entscheidungsfindung ist. JederPerson
stehtdiesesRecht zu –unabhängig von
den Erfolgschancen.

WiewürdenSieRaumplanungund
Raumentwicklungweitertreiben?
Mehr indieHöhebauenoderhalt
mehrFlächebrauchen?
DasCredoderAbteilung fürBaubewil-
ligungen ist zunächstdieTrennungdes
Baugebiets vonNichtbaugebiet.Dieser
Grundsatz wird zunehmend aufge-
weicht. Das bereitet mir Sorgen. Das
ProblemderwachsendenBevölkerung
kann man nicht lösen, indem man in
die Fläche ausweicht. Massgebend ist
meiner Meinung nach, dass auf eine
nachhaltige Siedlungsentwicklung ge-
achtet wird.

InwiefernwirdderGrundsatz
aufgeweicht?
Esgibt viele zonenwidrige, aberbesitz-
standsgeschützte Bauten in der Land-
wirtschaftszone. Die Umnutzungen
schaffenneueProbleme, indemsiebei-
spielsweisemit zonenkonformenNut-
zungen in Konflikt geraten (z.B. durch
Geruchsimmissionendurchzonenkon-
forme Landwirtschaftsbetriebe).

AberdasHauswurdeeinst für viel
Geldgebaut. Soll es verfallen?
Ichwürdebefürworten,dassmannicht
mehr benötigte Gebäude abreisst und
dafür eineEntschädigungbezahlt, aber
dies ist leiderWunschdenken.

Wassind IhreZukunftspläne?
MeinMannund ichhaben je eineWoh-
nung in Pontresina, in Berlin und ein
Haus in Griechenland. Die Wohnsitze
wollen wir jetzt ausgiebig nutzen, wo-
bei sich daraus auch viel Arbeit ergibt.
Darüber hinaus pflege ichmeineHob-
byswieTauchenoderFremdsprachen,
etwaGriechisch.

«Beschwerde-
möglichkeiten
einzuschränken
würdeunseren
demokratischen
Grundwerten
widersprechen.»

Glarner:Ukraine
sollForderungen
vonPutinerfüllen
SVP-Nationalrat verteidigt seine Aussagen
im«SonnTalk» – RuthHumbel (Mitte) und
Balthasar Glättli (Grüne) kritisieren dies.

Fabian Hägler

NachdemrussischenAbzugaus
der Region Kiewwurden Bilder
von getöteten Zivilisten in der
Vorstadt Butscha publik. Dort
wurden Dutzende Menschen
von russischen Soldaten er-
schossen, zudemsoll esweitere
Gräueltaten gegeben haben.
«Diese Bildermachenmich be-
troffen, wenn das stimmt, sind
das Kriegsverbrechen, die Ver-
antwortlichen gehören vor Ge-
richt», sagte Moderator Oliver
Steffen am Abend im «Sonn-
Talk» auf Tele Züri.

InderRundebei Steffensass
unteranderemSVP-Aargau-Prä-
sidentAndreasGlarner, der letz-
teWoche ineinemBeitrag inder
Schweizerzeit demWesteneine
Mitschuld am Krieg in der Uk-
raine gegeben hatte. Zudem
schriebGlarner, dieukrainische
Regierungmüsse Putins Forde-
rungen –Neutralität undEntmi-
litarisierung der Ukraine, An-
erkennungvonDonezkundLu-
gansk als Volksrepubliken und
Anerkennung der Krim als rus-
sischesHoheitsgebiet – erfüllen.

Glarner:BeideSeitenmit
erhobenemHaupt
An der SVP-Fraktionssitzung
vom22.März sagteGlarner, der
ukrainische Präsident Wolodi-
mir Selenski verlängeremit sei-
nemVerhaltendenKrieg.Regie-
rungsrat Jean-Pierre Gallati
nannte ihndeshalb einenPutin-
verehrer, Fraktionschefin Dési-
rée Stutz distanziert sich von
GlarnersPosition zumUkraine-
Krieg. Im «SonnTalk» sagte
Glarner, es habe keinen Eklat,
keinenUnterbruch der Debatte
und keine Ukraine-Diskussion
während der Sitzung gegeben.

Er hielt auch fest, niemand
im Vollbesitz seiner geistigen
Kräfte würde Putins Angriff
unterstützenoder rechtfertigen.
InhaltlichbliebGlarner aberbei
seiner Position, dass der Krieg
nurmitmassivenZugeständnis-
senderUkrainebeendetwerden
könne. Dies gehe nur auf diplo-
matischemWeg,dabeimüssten
beide Seiten mit erhobenem
Haupt herauskommen. Man
könne Putins Vorgehen nicht

gutheissen, «aber das ist auch
Realpolitik, die Macht des Fak-
tischen», sagteGlarner.

Glättli:Russlandgarantierte
SouveränitätderUkraine
Grünen-Präsident Balthasar
Glättliwidersprachentschieden
und hielt fest, der Aggressor sei
ganz klar Russland. Putin habe
angegriffen, ohne dass es eine
militärische Provokation oder
einen Anlass gegeben hätte.
Glättli kritisierte, dass Glarner
dieUkrainealsTeil einerPuffer-
zonebezeichne, anderRussland
berechtigte Interessen habe. Er
sagte, offenbar habe Russland
nurRespekt vorLändern,die im
Besitz von Atomwaffen oder
Mitglied derNato seien.

Der Grünen-Nationalrat er-
innerte andas Jahr 1994, als die
Ukraine die Atomsprengköpfe
an Russland abgab, die nach
demZusammenbruchder Sow-
jetunion auf ihrem Gebiet ver-
blieben waren. Und er betonte,
dass sich Russland damals im
Gegenzug im Budapester Me-
morandum verpflichtet hatte,
die Grenzen und die Unabhän-
gigkeit derUkrainezu respektie-
ren. Der EU, der Nato und den
USA eineMitschuld am aktuel-
len Krieg zu geben, sei völlig
falsch, hielt Glättli fest.

Humbel:Angriffskriegmit
nichts zuentschuldigen
Mitte-NationalrätinRuthHum-
bel kritisierte Glarners Position
ebenfallsdeutlich. Sie sagte:«Es
ist nicht an uns, dem ukraini-
schen Volk zu sagen, es müsse
diesen oder jenen Teil des Lan-
desabgeben,damitPutin zufrie-
den ist.» Die Ukraine sei ein
souveränes Land, das sich für
Freiheit und Demokratie ent-
schiedenhabe,betonteHumbel.

DieBevölkerungwollenicht
in eine russische Diktatur zu-
rück, das zeige sich am grossen
Widerstand gegen den Angriff.
Ein brutaler Angriffskrieg auf
ein souveränes Land lasse sich
mit nichts entschuldigen, sagte
dieMitte-Nationalrätin.Undsie
kritisierte die SVP: Diese predi-
ge in der Schweiz Freiheit und
Demokratie, wolle das aber der
Ukraine nicht zugestehen.

DerAargau erwachte amSamstag unter einer Schneedecke, so
auch diese Hasen in Hunzenschwil. Für weisse Ostern in zwei
Wochen reicht es aber nicht, es wird wieder wärmer. Leserbild

Weihnachts-Wetterkurz vorOstern
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